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vielen hundert Feuerwehroffizieren im ganzen Lande
herum die moderne Brandtaktik vermittelte und sich
dadurch- um das schweizerische Feuerwehrwesen wie
kaum ein Zweiter verdient gemacht hat, insbesondere
durch die Einflihrung der modernen Feuerbekédmpfung
durch Innenangriff. Namens der Veteranen fand Kom-
mandant Arthur Hunziker herzliche Worte des Dankes
und’ der Freundschaft an den guten Berater und
wahren Kameraden Hafner, und Stadtrat Ribi feierte
in dem Zuriicktretenden den Prototyp des vorbild-
lihen Beamten, der mit Aufopferung und Treue,
Furchtlosigkeit und Zielbewuhtheit dem Gemeinwesen
dient. Sein Lebenswerk war die Organisation der
Brandwache, das er mit dem projektierten Gebaude
w krénen wiinschte, das vielleicht auf 1934 erwartet
werden darf, dem Zeitpunkt der neuen Stadtvereini-
gung. Schon léngst liegt das Raumprogramm vor,
aber noch heute sind die Vorberatungen nicht be-
endet. Der Ziirich wiirdige Feuerschuly kann nur
durch einen Ausbau der Brandwache im vorgesehenen
Ausmafy mdglich werden, und gewif wird das Volk
seinerzeit die nétigen Mittel zur Schaffung der Kaserne,
des Ubungs- und Turnturmes und -Plakes an der
Manessestrahe bewilligen. Auch bei diesem Ausbau
der stindigen Feuerwehr wird die Pflichtfeuerwehr
nie unndtig werden, sondern stets die notwendige
Unterstiifung jener bleiben.

Inspektor Hafner bot in seinem Dankeswort eine

launige Schilderung seines Werdens. Schon mit 17
Jahren wurde er zur Feuerwehr seiner Heimatgemeinde
Isikon im Thurgau eingeteilt, und fiinf Jahre spater
wurde ihm das Kommando daselbst iibertragen. Der
Feuerwehrdienst war seine Leidenschaft und seine
Sehnsucht, und ein Bild einer illustrierten Zeitung von
der New Yorker Berufsfeuerwehr reifte in ihm den
Entschlufs, sich einer solchen Truppe anzuschliefsen.
Er verwarf den Plan zweier Tanten, sich dem Pfarr-
berufe zu widmen, héngte auch die Landwirtschaft
an den Nagel, trotsdem er schon fiir eine Familie zu
sorgen hatte und wurde Volontar bei der Berufs-
feuerwehr in Stuttgart, wo er bis zum Unteroffizier
und Brandmeister “aufriickte. Nach einem Studien-
aufenthalt in Berlin anlaflich der internationalen Feuer-
wehrausstellung wurde Hafner Brandmeister-Volontar
in Hamburg, und nach weitern Studien in Frankfurt,
Karlsruhe und Miinchen trat er schlieklich 1901 in den
Dienst der Stadt Ziirich, wo er in seiner Stellung als
euerwehrinspektor restlose Befriedigung fand. Das
finzip seiner’ Feuerldschkunst umschreibt Inspektor
Hafner mit den Worten: Mit wenig Wasser viel Feuer
schen; die Methode hatte Erfolg. Die stindige
Brandwache hat die Pflichtfeuerwehr in die Reserve-
sellung gedrangt; es braucht heute mehr Liebe zur
euerwehrtatigkeit als einst. Darum ist die unver-
rossene Ubungsarbeit dankbar anzuerkennen, und
& ist zu wiinschen, dafy es nie an Méannern und gutem
eiste fehlen wird, eine geniigende Reservetruppe
& Feuerschuties zu bilden.

Ein herzlicher Abschiedstrunk mit wihrschafter Bei-
ggbe schlofs die intime, herzliche und gewifs in der
finnerung: aller Teilnehmer haftende Abschiedsfeier
Ur Inspekfor Hafner unter seinen Offizieren.

Mifung der Bausfoffe zur Betonherstellung.

(Korrespondenz).

i In den lekten Jahren ist die Betonbauweise in fast
e Gebiete "des Hoch- und Tiefbau eingedrungen.

as hat dazu gefihrt, dak wir in unseren Fachzeit- |
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schriften in- groker Zahl Vorschriften (ber die Auf-
bereitung von Beton und die Untersuchung der Zu-
schlagstoffe, Zement etc. vorfinden.

Bis heute wurden diese Vorschriften und Unter-
suchungen fast ausschliehlich auf die groken’ Bau-
werke (Staumauern und Briicken) angewendet. ‘Mit
der zunehmenden Verwendung des-Eisenbeton fiir
kleinere Bauwerke im Hoch- und Tiefbau; entsteht
die Notwendigkeit, sich auch hier vermehrte Rechen-
schaft abzulegen (iber die Qualitat des: Betori und
der Qualitatssteigerung. Nicht nur fiir den Ingenieur,
sondern auch fiir den Architekten und’Bauunterneh-
mer lohnt es sich, vermehrt.in diese Materie. einzu-
dringen. ' ’

In der Praxis stoken wir haufiger alsi man glaubt
auf Méangel in der Ausfithrung, die deutlich erkennen
lassen, dafy der Aufbereitung und Verarbeitung des
Betons zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Es stellt sich unbedingt die Forderung, diese Méngel
zu beseitigen. Diese Forderung ist nicht nur der
Sicherheit wegen zu stellen, die das Bauwerk auf-
zuweisen hat, sondern sie ist auch wirtschaftlich ge-
rechtfertigh. Sobald alle Anforderungen erfiillt- sind,
die an eine gute Betonmischung gestellt werden
mussen, ist es moglich, den Sicherheitsfaktor in’ ver-
niinftigen Grenzen zu halten, und die Konstruktionen
kénnen noch wirtschaftlicher gehalten werden. Ander-
seits entstehen dem Unternehmer nicht mehr so viele
Nacharbeiten wie bis anhin.

Der Ruf nach einer intensiveren Baukontrolle und
Untersuchung der Baustoffe, wurde schon von ver-
schiedenen g’rellen verlangt, zum Teil auch durchge-
fihrt. Das Bediirfnis nach weitgehender Aufklarung
ist denn bei den Aufsichtsorganen der Verwaltungen,
den Architekten und den Bauunternehmern vorhanden.

Diesem Bediirfnis Rechnung tragend; werden die
Kreisdirektion Il der S. B. B. in Luzern und die Ve-
reinigung der schweizerischen Strafenbaufachménner,
im kommenden  Winter in den’ Anlagen der See-
verlad und Kieshandels A.-G. in Luzern einen Be-
tonierungskurs durchtihren. ' ‘

Die Leitung dieses Kurses hat Herr Dr. L. Bendel
ibernommen. : '

Der 5. Befoninstruktionskurs fiir Baufiihrer (Inge-
nieure, Architekten und Unternehmer)’ wird in der
Zeit vom 30. November bis 5. Dezember “durchge-
fiihrt. Derjenige fir Poliere und Bauaufseher vom
10.—12. Dezember.

Der Zweck des 5. Kurses fir Baufihrer ist eine
systematische Einfiihrung der Teilnehmer in die Pri-
fungen, welche an den einzelnen Baustoffen und am
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Befon vor und wéahrend der Ausfiihrung. von Beton-
bauten vorzunehmen sind.

Der Kurs fiir Poliere ist eine systematische Ein-
fihrung in die fortlaufenden Prifungen, welche auf
der Baustelle .vorzunehmen sind, um festzustellen,
ob die vetrwendeten Baustoffe und der daraus er-
zeugte Beton ‘den Vorschriften entsprechen.

Der Kurs fiir Baufiihrer zerfllt in einen theore-
tischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen
Teil werden die Anforderungen, die an die Baustoffe
und an den Beton zu stellen sind, behandelt. Ferner
werden die im praktischen Teil erhaltenen Versuchs-
resultate kritisch ausgewertet, und die wirtschaftlich
tragbaren. . Verbesserungsméglichkeiten - besprochen.

Fir den praktischen Teil des Kurses, auf den das
Hauptgewicht gelegt wird, sind Untersuchungen tber
die”Kornzusammensetung von Sand und Kiessand,
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes des Kiessandes,
Instruktion Gber sachgemahe Herstellung und Ver-
arbeitung des Betons, sowie die Anfertigung von
Probekorpern und ihre bauplakmakige Prifung vor-
gesehen. Die Besichtigung von Kiesaufbereitungsan-
lagen. und zwar Nafkbaggerstellen und Grubenauf-
bereitungsanlagen, werden den Kurs beschlieken.
Kritisch behandelt werden auch die Anforderungen,
die billigerweise. an eine solche Anlage gestellt wer-
den missen. .. ..

Der Kurs fiir Poliere und Bauaufseher behandelt
nur die Methoden der bauplatkmassigen Prifungen
der Baustoffe. Eine Beschrankung auf die Baustel-
lenprifung ist hier wohl am Plak, da der Bauauf-
seher sich nicht, .wie der verantworiliche Bauleiter
mit Vorversuchen zu befassen hat. Die Aufseher
kénnen lediglich fir die richtige Ausfilhrung gege-
bener Anordnungen verantwortlich gemacht werden.
Wie der Aufseher seine Pflicht zu erfillen hat, wird
an praktischen Beispielen gezeigt.

Das Kursgeld fiir Baufiihrer betragt Fr. 50.—, fiir
Poliere - und ‘Bauaufseher Fr. 25.—. ~ Inbegriffen im
Kursgeld ist ein schriftlicher Kursbericht mit den Probe-
ergebnissen. :

- Anmeldungen fiir diese Kurse kénnen an die
Seeverlad und Kieshandels A.-G. in Luzern, Tel. 2772
gerichtet werden.

Totentafel.

_+ Gottfried Burkhard-Bldttler, Schreinermei-
§1§r in Cham, starb am 3. November im 52. Alters-
jahr.

-« Architekt Frédéric de Morsier in Genf starb
am 4. November im Alter von 70 Jahren. Er war
Urheber verschiedener Entwiirfe zur Verschonerung

der Stadt Genf.

. Verschiedenes.

Abwasseranlagen. Die Ziircher kantonale Direk-
tion der offentlichen Bauten erliels ein Kreisschrei-
ben an die Stafthalteramter, Bezirksirzte, Gemeinde-
rate und Gesundheitsbehdrden betreffend die Ab-
wasseranlagen. Sie erklért darin, dafy seit einigen
Jahren sich” das Bediirfnis geltend mache, auf gleich-

- L] wollen unsere ge:
Bei Adressenanderungen i simrents

. zurVermeidungvon
Irtimern neben der genauen neuen ‘stets auch die alte
Adresse mitteilen. Die Expedition.

mahige Vorschriften fiir die Kanalisation his.
zuwirken. Es lagen nun Normen vor fir Gemeinde.
gebiet, das dem Baugesefy unterstellt ist, und fi
Gebiet, das dem Baugesei? nicht unterstellt ist, -E;
bestehe in den beiden Fallen ein Unterschied ins.
besondere in der Anschlufpflicht an die Kanalisation,
Wiahrend auf Grund der allgemeinen Bestimmungen
des Gesefses iber die &ffentliche Gesundheitspflege
eine Anschlufspflicht nur ausgesprochen werden kénne,
sofern nicht eine gesundheitspolizeilich einwandfreie
andere Art der Beseitigung der Abwasser erfolgt,
seien auf Grund des Baugesefies die Anstdfer an
die eine &ffentliche Kanalisation enthaltende Strafie
auf alle Falle zum Anschluk verpflichtet. Den Ge-
meinden stehe es frei, bei Aufstellung ihrer Verord-
nungen Ergadnzungen zu den Normvorschriften an-
zubringen; immerhin - seien Widerspriiche mit den
lekteren zu vermeiden.

Autogen-Schweisskurs. Der néchste Kurs der
Autogen-Endress A.-G. Horgen wird abge-
halten vom 23.—26. November. Vorfihrung ver-
schiedener Apparate.- Dissous. Elektr. Lichtbogen-
1931-Schweifung. Verlangen Sie das Programm.

Literatur.

Das schweizerische Grundwasserrecht, von Dr
Benno Wettstein. Mit einer geologischen Ein-
fihrung von Dr. J. Hug. Verbandsschrift des
Schweizer. Wasserwirtschaftsverbandes. 88 Seiten.
Format 13 x 17 cm. In rotem Leinen gebunden,
Polygraphischer Verlag A.-G., Zirich.

Das Recht des Oberflachenwassers und das Quel-
lenrecht haben im Bundesgesefs (ber die Nufbar-
machung der Wasserkréfte, in den kantonalen Was-
serrechisgesefsen und im schweizerischen Zivilgeset-
buch eine austfihrliche Regelung erfahren. Das Grund-
wasserrecht aber ist bis dahin recht stiefmditterlich
behandelt worden. Eine zusammenhéngende Kod-
fizierung ist bisher nirgends erfolgt. Fir den Geo-
logen ist die heutige Rechtsordnung fir Quelle,
Grundwasser und Oberflachenwasser ~génzlich un-
befriedigend. Der Begriff Grundwasser wird namlich
im schweizerischen Zivilgesefsbuch mit dem der
Quelle gleichgestellt. Hug versteht unter Grund-
wasser alles in der Erdkruste auftretende Wasser
welches in irgendeinem Gestein so vorhanden ish
dafk es in flissiger Form wieder zu Tage treten kann.
Mit Quelle bezeichnet er nur die Ubergangsstelle des
Grundwassers zum Oberflichenwasser. Nun kommt
es offers vor, daf Fliisse groke Wassermengen dur'ch
Infiltration an die Grundwasserstrdme abgeben (im
Talboden von Ziirich, im Téstal und Emmental nach-
gewiesen). Von einer sinngemiken Trennung zwischen
Grundwasserstrdmen und Fliissen kann also nicht ge-
sprochen werden.

Heute, bei dem aukerordentlich gesieigerfen.B?‘
darf an Trink- und Brauchwasser zeigen sich d
Quellen vielfach am Ende ihrer Leisfungsfahigkett
Filteranlagen,  um Fluk- und Seewasser hygienist
einwandfrei herzustellen, sind aber oft mit uné”
schwinglichen Kosten verbunden. Man fand udas
Grundwasser, und die Fassungen dieser Sirthe
mehrfen sich in den lefsten Jahren aufserordentic
Das Recht, dem das Grundwasser untersteht, P’i’
sentiert sich aber heute noch sehr primitiv. Begre",

licherweise, da ja die geologische Erforschung ”é‘.e
_die Erkenntnis seiner groken Bedeutung fir ¢



	Prüfung der Baustoffe zur Betonherstellung

